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 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Stammzellgesetzes

 A.  Problem

 Herstellung,  Einfuhr  und  Verwendung  menschlicher  embryonaler  Stammzellen
 sind  in  Deutschland  grundsätzlich  verboten.  Zu  Forschungszwecken  können  bei
 Vorlage  verschiedener  Voraussetzungen  Einfuhr  und  Verwendung  ausnahms-
 weise  genehmigt  werden.  Ohne  Genehmigung  sind  Einfuhr  und  Verwendung  in
 Deutschland strafbar.

 Gemäß  dem  am  25.  April  2002  mit  großer  Mehrheit  vom  Deutschen  Bundestag
 beschlossenen  Gesetz  zur  Sicherstellung  des  Embryonenschutzes  in  Zusammen-
 hang  mit  Einfuhr  und  Verwendung  menschlicher  embryonaler  Stammzellen
 (Stammzellgesetz  –  StZG)  hat  der  Bundestag  die  Einfuhr  und  die  Forschung  mit
 embryonalen  Stammzellen  unter  engen  Voraussetzungen  zugelassen.  Zu  den
 Genehmigungsvoraussetzungen  gehört,  dass  die  menschlichen  embryonalen
 Stammzellen  in  Übereinstimmung  mit  der  Rechtslage  im  Herkunftsland  dort  vor
 dem  1.  Januar  2002  (Stichtag)  gewonnen  wurden.  Weiterhin  prüfen  die  Geneh-
 migungsbehörde  (RKI)  sowie  die  Zentrale  Ethik-Kommission  für  Stammzellen-
 forschung  jedes  zur  Genehmigung  eingereichte  Forschungsprojekt  dahin
 gehend,  ob  es  hochrangige  Forschungsziele  verfolgt,  ob  die  im  Forschungsvor-
 haben  vorgesehenen  Fragestellungen  so  weit  wie  möglich  mit  anderen  Metho-
 den  z.  B.  im  Tierversuch  vorgeklärt  wurden  und  ob  der  mit  dem  Forschungsvor-
 haben  angestrebte  Erkenntnisgewinn  sich  voraussichtlich  nur  mit  embryonalen
 Stammzellen  erreichen  lässt.  Durch  diese  Regelung  wurde  ein  schonender  Aus-
 gleich  zwischen  dem  Anliegen,  Forschung  –  beispielsweise  zum  besseren  Ver-
 ständnis  zellbiologischer  Prozesse  –  an  und  mit  embryonalen  Stammzellen  zu
 betreiben  und  den  ethischen  Bedenken  gegen  eine  verbrauchende  Embryonen-
 forschung erzielt.

 Seit  der  Verabschiedung  des  Gesetzes  hat  sich  die  Zahl  der  vor  dem  1.  Januar
 2002  hergestellten  und  für  die  Wissenschaft  verfügbaren  Zellen  erheblich  ver-
 ringert.  Dies  hat  dazu  geführt,  dass  immer  weniger  Zelllinien  für  die  Forschung
 in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung stehen.

 Hinsichtlich  der  strafrechtlichen  Begrenzung  der  Regelungen  des  Stammzellge-
 setzes  bestehen  außerdem  erhebliche  Unsicherheiten  bei  den  betroffenen  Wis-
 senschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie in der Rechtswissenschaft.

 Dies  gilt  insbesondere  für  die  Teilnahme  deutscher  Forscher  an  internationalen
 Kooperationen.  Ein  Strafbarkeitsrisiko  entsteht  auch  dann,  wenn  der  deutsche
 Wissenschaftler  selbst  nicht  mit  embryonalen  humanen  Stammzellen  forscht,
 sich aber an einem internationalen Forschungsprojekt beteiligt.
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Ziel  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes  ist,  unter  engen  Voraussetzungen
 Forschung  an  embryonalen  Stammzelllinien  in  Deutschland  und  internationale
 Kooperationen  im  Sinne  des  Beschlusses  des  Deutschen  Bundestages  vom
 30.  Januar  2002  zu  ermöglichen,  ohne  dass  von  Deutschland  aus  die  Gewinnung
 embryonaler  Stammzellen  oder  eine  Erzeugung  von  Embryonen  zu  diesem
 Zweck veranlasst wird.

 B.  Lösung

 Der  Stichtag  wird  durch  die  Änderung  des  §  4  Abs.  2  Nr.  1  Buchstabe  a  StZG
 einmalig  auf  den  1.  Mai  2007  verschoben  und  somit  an  neue  wissenschaftliche
 Erkenntnisse  angepasst,  ohne  dass  die  Grundausrichtung  des  Gesetzes  verändert
 wird.  Auf  diese  Weise  bleibt  der  Schutzmechanismus  des  Stammzellgesetzes  er-
 halten  und  es  bleibt  gewährleistet,  dass  von  Deutschland  aus  nicht  die  Gewin-
 nung  embryonaler  Stammzellen  oder  eine  Erzeugung  von  Embryonen  zu  diesem
 Zweck  veranlasst  wird.  Damit  wird  es  den  Wissenschaftlerinnen  und  Wissen-
 schaftlern  weiterhin  ermöglicht,  Forschung  mit  solchen  bereits  existierenden
 Stammzelllinien zu betreiben.

 Angesichts  der  Probleme  im  Zusammenspiel  von  Strafrechtsdogmatik  und
 Stammzellgesetz  ist  durch  eine  Änderung  der  §§  2  und  13  StZG  eine  Klarstel-
 lung  des  Anwendungsbereichs  des  Stammzellgesetzes  auf  das  Inland  vorzu-
 nehmen.  Hierdurch  werden  Unsicherheiten  im  Hinblick  auf  die  Reichweite  der
 Regelung  des  Stammzellgesetzes  beseitigt  und  es  wird  dem  verfassungsrecht-
 lichen Bestimmtheitsgebot Rechnung getragen.

 C.  Alternativen

 Alternativ  zu  einer  einmaligen  Verschiebung  wäre  eine  Abschaffung  der  Stich-
 tagsregelung  in  §  4  Abs.  2  Nr.  1  Buchstabe  a  StZG  oder  die  Einführung  eines
 „nachlaufenden“  oder  „rollierenden“  Stichtages  möglich.  Alternativ  zur  Begren-
 zung  der  Reichweite  des  Stammzellgesetzes  auf  das  Inland  wäre  möglich,  §  9
 Abs. 2 Satz 2 StGB für nicht anwendbar zu erklären.

 D.  Finanzielle Auswirkungen

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Keine

 2.  Vollzugsaufwand

 Kein zusätzlicher Vollzugsaufwand.

 E.  Sonstige Kosten

 Keine

 F.  Bürokratiekosten

 Für  Wirtschaft  und  Verwaltung  werden  keine  neuen  Informationspflichten  ein-
 geführt.  Die  Regelung  des  Genehmigungsverfahrens  an  sich  bleibt  durch  das
 Änderungsgesetz unberührt.

 G.  Geschlechterdifferenzierte Abschätzung der Folgen des Gesetzes

 Der  Entwurf  enthält  keine  gleichstellungspolitischen  Auswirkungen.  Frauen
 und  Männer  sind  in  gleicher  Weise  betroffen.  Eine  mittelbare  geschlechterbezo-
 gene Benachteiligung liegt ebenfalls nicht vor.
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Stammzellgesetzes

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderungen des Stammzellgesetzes

 Das  Stammzellgesetz  vom  28.  Juni  2002  (BGBl.  I
 S.  2277),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  37  des  Gesetzes
 vom  31.  Oktober  2006  (BGBl.  I  S.  2407),  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  § 2 wird wie folgt gefasst:

 „Dieses  Gesetz  gilt  für  die  Einfuhr  von  embryonalen
 Stammzellen  und  für  die  Verwendung  von  embryonalen
 Stammzellen, die sich im Inland befinden.“

 2.  In  §  4  Abs.  2  Nr.  1  Buchstabe  a  wird  die  Angabe  „1.  Ja-
 nuar 2002“ durch die Angabe „1. Mai 2007“ ersetzt.

 3.  § 13 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  drei  Jahren  oder  mit  Geldstrafe
 wird bestraft, wer ohne Genehmigung nach § 6 Abs. 1

 1.  embryonale Stammzellen einführt oder

 2.  embryonale  Stammzellen,  die  sich  im  Inland  befin-
 den, verwendet.“

 Artikel 2

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tage  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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Begründung
 Zu Artikel 1 Nr. 2  (Änderung des Stichtages)

 Der  Deutsche  Bundestag  hat  es  mit  dem  am  25.  April  2002
 mit  großer  Mehrheit  beschlossenen  Stammzellgesetz  ermög-
 licht,  in  engen  Grenzen  die  Forschung  mit  embryonalen
 Stammzelllinien  in  Deutschland  durchführen  zu  können,  oh-
 ne  dass  von  Seiten  der  deutschen  Forschung  die  Gewinnung
 embryonaler  Stammzellen  oder  eine  Erzeugung  von  Embry-
 onen zu diesem Zweck veranlasst wird.

 Durch  den  Rückgang  der  Zahl  der  für  die  deutsche  For-
 schung  zur  Verfügung  stehenden  humanen  embryonalen
 Zelllinien,  die  vor  dem  Stichtag  etabliert  wurden,  besteht
 nunmehr  jedoch  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  zukünftig  For-
 schung  mit  embryonalen  Stammzelllinien  in  Deutschland
 nicht  mehr  im  bisherigen  und  intendierten  Umfang  durchge-
 führt  werden  kann.  Hinzu  kommt,  dass  sich  inzwischen  her-
 ausgestellt  hat,  dass  die  vor  dem  1.  Januar  2002  etablierten
 humanen  embryonalen  Stammzellen  unter  suboptimalen
 Kulturbedingungen  kultiviert  worden  sind,  so  dass  der  wis-
 senschaftliche  Nutzen  dieser  Stammzellen  als  deutlich  ein-
 geschränkt angesehen wird.

 Vor  dem  Hintergrund  dieser  Entwicklungen  wird  eine  ein-
 malige  Anpassung  der  Stichtagsregelung  vorgenommen.  Die
 Intention  der  Stichtagsregelung  im  Stammzellgesetz  ist  die
 Vermeidung  einer  von  Deutschland  ausgehenden  Veranlassung
 zur  Herstellung  von  menschlichen  embryonalen  Stammzell-
 linien  durch  die  Zerstörung  von  Embryonen.  Diese  Grundaus-
 richtung  des  Gesetzes  bleibt  durch  die  einmalige  Veränderung
 des  Stichtages  erhalten.  Gleichzeitig  werden  durch  eine  Anpas-
 sung  des  Stichtages  die  Möglichkeiten  zur  Grundlagenfor-
 schung  mit  embryonalen  Stammzellen  in  Deutschland  verbes-
 sert.  Zu  den  wichtigen  Zielen  dieses  Forschungszweigs  zählt
 dabei  die  Generierung  von  neuen  Erkenntnissen  über  zellbio-
 logische  Prozesse,  die  insbesondere  auch  der  Forschung  mit
 adulten  Stammzellen  zugute  kommen  sollen.

 Seit  Verabschiedung  des  Stammzellgesetzes  wurden  interna-
 tional  mehrere  hundert  Stammzelllinien  etabliert,  die  teil-
 weise  unter  den  inzwischen  standardisierten  Bedingungen
 isoliert  und  kultiviert  worden  sind.  Durch  eine  Verschiebung
 des  Stichtages  erhalten  deutsche  Forscherinnen  und  Forscher
 im  Rahmen  der  gesetzlichen  Bestimmungen  grundsätzlich
 Zugang  zu  diesen  Zellen.  Des  Weiteren  lassen  sich  durch  ei-
 ne  Verschiebung  des  Stichtages  die  von  der  Wissenschaft  an-
 geführten  Probleme  durch  Patentregelungen  sowie  durch
 „Material Transfer Agreements“ deutlich reduzieren.

 Der  neue  Stichtag  wird  so  gewählt,  dass  er  nicht  zu  weit  in
 die  Vergangenheit  zurückverlegt  wird,  da  nicht  davon  auszu-
 gehen  ist,  dass  etwa  im  Vorfeld  der  Anhörung  des  Ausschus-
 ses  für  Bildung,  Forschung  und  Technikfolgenabschätzung
 des  Deutschen  Bundestages  am  9.  Mai  2007  in  der  vagen
 Hoffnung  einer  Veränderung  der  Stichtagsregelung  des  deut-
 schen  Stammzellgesetzes  „auf  Vorrat“  Stammzelllinien
 durch  den  Verbrauch  menschlicher  Embryonen  im  Ausland
 für die Forschung in Deutschland hergestellt wurden.

 Der  Stichtag  bleibt  auch  nach  einer  Verschiebung  ein  prak-
 tisch  wirksames  und  effektives  Mittel  zur  Steuerung  der  hu-
 manen  embryonalen  Stammzellforschung  in  Deutschland

 und  bildet  die  Basis  für  einen  ethisch  breit  akzeptierten  Um-
 gang mit diesem Forschungsfeld.

 Alternative  Regelungsvorschläge  wie  etwa  ein  „nachlaufen-
 der  (oder  rollierender)  Stichtag“  sind  im  Gegensatz  zu  einem
 festen,  in  der  Vergangenheit  liegenden  Stichtag  nicht  in  glei-
 cher  Weise  geeignet,  der  Intention  des  Stammzellgesetzes
 Rechnung  zu  tragen,  „zu  vermeiden,  dass  von  Deutschland
 aus  eine  Gewinnung  embryonaler  Stammzellen  oder  eine  Er-
 zeugung  von  Embryonen  zur  Gewinnung  embryonaler
 Stammzellen  veranlasst  wird“  und  könnten  diesen  Schutz-
 zweck  des  Gesetzes  beeinträchtigen,  da  bei  diesen  Rege-
 lungsansätzen  eine  Veranlassung  zur  Etablierung  embryona-
 ler  Stammzelllinien  für  die  deutsche  Forschung  nicht
 auszuschließen ist.

 Zu  Artikel  1  Nr.  1  und  3  (Klarstellung  des  Geltungs-
 bereichs  und  der  Reich-
 weite  der  Strafandrohung)

 Durch  das  Embryonenschutzgesetz  vom  13.  Dezember  1990
 (BGBl.  I  S.  2746)  hat  der  deutsche  Gesetzgeber  bereits  klare
 Regelungen  zum  Schutz  menschlicher  Embryonen  getroffen.
 Unter  anderem  verbietet  das  Embryonenschutzgesetz  jede  von
 Deutschland  ausgehende  Anstiftung  oder  Beihilfe  zum  Ver-
 brauch  menschlicher  Embryonen  im  Ausland.

 Das  Stammzellgesetz  konkretisiert  diese  Vorgaben  für  die
 Einfuhr  und  die  Verwendung  embryonaler  Stammzelllinien
 in  Deutschland.  Insbesondere  in  Zusammenhang  mit  der
 Strafbarkeitsnorm  des  §  13  StZG  war  in  der  Vergangenheit
 Rechtsunsicherheit  hinsichtlich  der  Beteiligung  von  Wissen-
 schaftlerinnen  und  Wissenschaftlern  an  internationalen  For-
 schungskooperationen  entstanden.  Zur  Beseitigung  dieser
 Rechtsunsicherheit  wird  nunmehr  zum  einen  in  §  2  StZG
 klargestellt,  dass  die  Geltung  des  Stammzellgesetzes  insge-
 samt  auf  das  Inland  beschränkt  ist.  Zum  anderen  wird  auch
 im  Straftatbestand  des  §  13  StZG  ausdrücklich  bestimmt,
 dass  auch  die  Strafandrohung  –  neben  der  Einfuhr  –  nur  die
 Verwendung  von  embryonalen  Stammzellen  erfasst,  die  sich
 im Inland befinden.

 Durch  diese  tatbestandliche  Begrenzung  wird  sowohl  eine
 Strafbarkeit  wegen  Teilnahme  als  auch  wegen  mittäter-
 schaftlicher  Mitwirkung  an  der  Forschung  von  im  Ausland
 befindlichen  Stammzellen  ausgeschlossen.  Insbesondere
 scheidet  auch  aus,  dass  dem  im  Inland  Handelnden  eine  aus-
 ländische  Handlung  als  eigene  zugerechnet  wird,  wie  dies
 nach  der  Rechtsprechung  bei  mittäterschaftlichem  Handeln
 grundsätzlich  möglich  wäre.  Zudem  kommt  auch  eine  straf-
 rechtliche  Verantwortlichkeit  des  im  Ausland  handelnden
 Amtsträgers  oder  für  den  öffentlichen  Dienst  besonders  Ver-
 pflichteten  nach  §  13  StZG  in  Verbindung  mit  §  5  Nr.  12  und
 13 StGB nicht mehr in Betracht.

 Die  Strafbarkeit  nach  dem  Embryonenschutzgesetz  für  die
 Mitwirkung  an  ausländischer  verbrauchender  Embryonen-
 forschung  zur  Gewinnung  von  embryonalen  Stammzellen
 bleibt hiervon unberührt.

 Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.





Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44

ISSN 0722-8333


